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nahmen strafrechtlicher Verantwortlich
keit auch disziplinarische, materielle und 
ordnungsstrafrechtliche Verantwortlich
keit sowie Beratungen vor einer Kon
fliktkommission wegen Verletzungen 
der Arbeitsdisziplin mit materiellen 
Folgen. Bei den fortwährenden (voran
gegangenen) Schädigungshandlungen 
braucht es sich nicht um Straftaten ge
handelt zu haben und keine Gleichartig
keit der verletzten beruflichen Pflichten 
gegeben zu sein.
Die Rechtsverletzungen können die ver
schiedensten Bereiche betreffen und 
auch unterschiedliche rechtliche Maß
nahmen nach sich gezogen haben, z. B. 
den Ausspruch einer Ordnungsstraf
maßnahme wegen Verletzung von Hy
giene- bzw. Seuchenbestimmungen oder 
der Nichteinhaltung von Bauvorschrif
ten, wegen Verstoßes gegen die Brand
schutzbestimmungen, disziplinarische 
oder materielle Verantwortlichkeit auf 
der Grundlage des AGB oder gericht
liche Strafen. Es muß sich jedoch immer

um Handlungen gemäß Abs. 1 gehandelt 
haben.
Eigentumsdelikte bleiben außer Be
tracht.
Für die Berücksichtigung von vorange
gangenen Maßnahmen gelten folgende 
Fristen: bei gerichtlichen Strafen die ge
setzliche Tilgungsfrist und bei allen 
anderen Maßnahmen rechtlicher Ver
antwortlichkeit (Ordnungsstrafe, Erzie
hungsmaßnahmen durch ein gesell
schaftliches Gericht, materielle oder dis
ziplinarische Verantwortlichkeit) eine 
Frist von einem Jahr.
10. Der unbefugte Umgang mit Pro
duktionsmitteln oder anderen Sachen 
wird von Abs. 2 nicht erfaßt.
11. Tateinheit zwischen § 167 und § 191 b 
kann gegeben sein, wenn der Täter nach 
§ 167 mit seiner Handlung zugleich 
fahrlässig eine Verunreinigung des Bo
dens, des Wassers oder der Luft verur
sacht und damit zugleich eine der in 
§ 191 b genannten Folgen herbeiführt.

§ 168
Schädigung des Tierbestandes

(1) Wer unter vorsätzlicher Verletzung seiner beruflichen Pflichten als Verant
wortlicher für die Haltung, Fütterung und Pflege von Zucht- und Nutztieren 
fahrlässig Verluste oder Produktionsausfall in wirtschaftlich bedeutendem Um
fange verursacht, wird von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur 
Verantwortung gezogen oder mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung 
auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft, soweit nicht, 
insbesondere bei geringer Schuld, die materielle Verantwortlichkeit zur Erzie
hung des Täters ausreicht.
(2) Ebenso wird zur Verantwortung gezogen, wer trotz staatlicher oder gesell
schaftlicher erzieherischer Einwirkung unter fortwährender vorsätzlicher Ver
letzung seiner beruflichen Pflichten als Verantwortlicher für die Haltung, Füt
terung und Pflege von Zucht- und Nutztieren wiederholt fahrlässig Verluste 
oder Produktionsausfall verursacht.

1. § 168 ist ein Spezialstraftatbestand
bei Schädigungshandlungen an Tier
beständen. Dazu gehören die Tier
bestände der Landwirtschaft und ande
rer Bereiche, z. B. der Gestüte und Far
men, der Sammelstellen der Aufkauf
betriebe, der Schlachthöfe. Die Tat

bestandsvoraussetzungen stimmen weit
gehend mit denen des § 167 überein.

2. Die strafrechtliche Verantwortlich
keit ist auf die für die Haltung, Fütte
rung und Pflege von Zucht- und Nutz
tieren verantwortlichen Personen be-


